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1. Einleitung 

 

 Rechtliche Grundlage / Ziel und Zweck der Finanzplanung 

Gemäss Artikel 64 der Gemeindeverordnung (GV) sind die Gemeinden verpflichtet, einen Fi-

nanzplan für einen Zeitraum von vier bis acht Jahren zu erstellen. In der Regel werden neben 

dem Basisjahr fünf Prognosejahre geplant. Der Finanzplan ist mindestens jährlich der Entwick-

lung anzupassen. 

Der Finanzhaushalt einer Gemeinde wird nebst den Konsumausgaben massgeblich durch In-

vestitionsausgaben beeinflusst. Bei der Beschlussfassung über Investitionsvorhaben muss Klar-

heit über die Art der Finanzierung, die Folgekosten und deren Tragbarkeit herrschen. Da das 

jährliche Budget dafür nicht ausreicht, ist eine Finanzplanung erforderlich. 

Folgende Ziele sind zu erfüllen: 

➢ Die Planung muss einen Überblick über die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde ge-

währleisten. Stellt sich bei der Beurteilung heraus, dass nicht alle Projekte auf einmal zu 

realisieren sind, sind Prioritäten zu setzen. 

➢ Die Planung soll die Entwicklung über Aufwand, Ertrag, Vermögen und Schulden klar auf-

zeigen. 

➢ Schliesslich soll die Planung aufzeigen, ob ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt 

möglich ist. 

 

Ergebnisorientierte Aussagen stehen im Vordergrund. Ein hoher Detaillierungsgrad, der die Ge-

fahr der Scheingenauigkeit in sich birgt, ist nicht gefragt. Die Finanzplanung hilft allfällige finan-

zielle Engpässe frühzeitig zu erkennen, um die notwendigen Korrekturen rechtzeitig einleiten zu 

können. 

 

Ein gesunder Finanzhaushalt ist für eine Gemeinde eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit 

sie die Herausforderungen der Zukunft innovativ und eigenständig angehen kann. Im Kanton 

Bern sollen alle Gemeinden mittelfristig ausgeglichene Finanzhaushalte ausweisen. Ein Aufwand-

überschuss kann budgetiert werden, sofern dieser durch Eigenkapital gedeckt ist oder wenn der 

Gemeinderat im Finanzplan ausweist, wie der Fehlbetrag in den nächsten Jahren ausgeglichen 

wird. 

 

2. Grundlagen 

 

Basisgrundlagen: Als Basis für die Prognosen dienen hauptsächlich die Zahlen des Budgets des 

Jahres 2024. Damit ist ersichtlich, wie sich die Budgetzahlen auf den Finanz- und Investitionsplan 

der kommenden Jahre auswirken werden. Die verwendeten Zuwachsraten, Teuerungs- und Ent-

wicklungsfaktoren basieren auf den Empfehlungen der kantonalen Planungsgruppe und der Pla-

nungshilfe der Finanzdirektion des Kantons Bern. 

 

Personalaufwand: Beim Personalaufwand wird mit einem jährlichen Zuwachs von 2.0% res-

pektive 1.5% (Vorjahr: 1.5% respektive 1%) gerechnet. In diesem Wachstum sind die Teuerung 

und Lohnanpassungen sowie die Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt. 

 

Sachaufwand: Im Sachaufwand wird mit einem jährlichen Realzuwachs und Teuerung von 2% 

(Vorjahr: 1 bis 1.5%) gerechnet. Das Wachstum scheint in Bezug auf die heutigen Gegebenhei-

ten gerechtfertigt. 

 

Steuerertrag: Die Steuererträge werden über die abgebildeten Planjahre mit einer Steueran-

lage von 1.8 Einheiten berechnet. Der Liegenschaftssteuersatz beträgt unverändert 1.2‰. Die 
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kalkulierten Steuereinnahmen basieren auf der Annahme, dass sich die Einwohnerzahl bei 1‘070 

einpendeln wird. 

 

Für das Jahr 2024 wird ein Wachstum beim Steuerertrag von 2.5% erwartet. In den übrigen 

Jahren beträgt das jährliche Wachstum noch 2% (Vorjahr: 1%). 

 

Die Planung der Steuererträge von juristischen Personen gestaltet sich schwierig. Die Rentabili-

tät der juristischen Personen zu erahnen ist für das Gemeinwesen jeweils eine Herausforderung. 

In der Planzeitspanne wird mit keinem Wachstum an Gewinn- und Kapitalsteuern gerechnet 

(Vorjahr: 1%). 

 

Investitionen: Das vom Gemeinderat verabschiedete Investitionsprogramm wurde in den Plan 

aufgenommen. Es hat zum Zweck die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht (Trag-

barkeit, Finanzierungsmöglichkeiten) aufzuzeigen. 

 

Die Abschreibungen der Investitionen erfolgen linear nach Nutzungsdauer. Die Abschreibungen 

beginnen erst, nachdem das Objekt fertig gestellt ist. Die Abschreibungen für das bestehende 

Verwaltungsvermögen (HRM1) erfolgen innert 16 Jahren. Aufgrund des Investitionsprogramms 

wird sich der Abschreibungsbedarf von 221‘000 Franken im Jahr 2024 auf 339‘000 Franken im 

Jahr 2028 erhöhen. Die Abschreibungen werden die Gemeinderechnung stark belasten. 

 

3. Ergebnisse 

 

 Allgemeiner Haushalt 

In sämtlichen Planjahren resultieren in der Erfolgsrechnung Defizite. Kumuliert über die ganze 

Planperiode belaufen sich diese Defizite auf 1‘210‘800 Franken. 

Dieser Betrag kann mit dem Guthaben aus der finanzpolitischen Reserve und dem vorhandenen 

Bilanzüberschuss gedeckt werden. Ende Planperiode weist die Einwohnergemeinde Diessbach 

ein Eigenkapital von 30‘900 Franken aus. 

 

 Spezialfinanzierung Wasser 

Die Einlage in den Werterhalt Wasserversorgung wird für das Jahr 2024 auf 60% festgesetzt, 

was einer Einlage von 60’650 Franken entspricht. Hinzu kommen die Einlage der Anschlussge-

bühren von 15'000 Franken. Mit gleichbleibenden Gebühren über die ganze Planungsperiode 

schliesst die Wasserrechnung mit Aufwandüberschüssen ab. Diese werden dem Bilanzkonto Ei-

genkapital Wasserversorgung entnommen.  

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die Bestände im Bereich Wasser in den nächsten Jahren 

entwickeln werden (CHF in 1'000). 

 

 

 Spezialfinanzierung Abwasser 

Die Einlage in den Werterhalt Abwasserentsorgung wird für das Jahr 2024 auf 60% festgesetzt, 

was einer Einlage von 67’150 Franken entspricht. Hinzu kommen die Einlage der Anschlussge-

bühren von 20’000 Franken. Mit gleichbleibenden Gebühren über die ganze Planungsperiode 

Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ergebnis SF Wasserversorgung -55.4 -17.6 -16.8 -19.2 -21.6 -23.2 

Bestand SF Eigenkapital 1’086.6 1’069.0 1’052.1 1’033.0 1’011.4 988.2 

Bestand SF Werterhalt 1’257.5 1’313.8 1’361.4 1'409.0 1’453.8 1’498.6 

Bestand Verwaltungsvermögen 31.12. 107.7 678.4 920.4 1’022.4 1’166.6 1’100.8 
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schliesst die Abwasserrechnung mit Ausnahme des letzten Jahres mit Ertragsüberschüssen ab. 

Diese werden dem Bilanzkonto Eigenkapital Abwasserentsorgung eingelegt.  

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die Bestände im Bereich Abwasser in den nächsten 

Jahren entwickeln werden (CHF in 1'000). 

 

 

 Spezialfinanzierung Abfall 

Die Abfallrechnung schliesst über die ganze Planungsperiode mit Ertragsüberschüssen ab. Im 

Jahr 2022 konnte die Grundgebühr für den Hauskehricht um 30 Franken pro Jahr gesenkt wer-

den. Der Gemeinderat prüft periodisch, ob die Gebühren weiter gesenkt werden können.  

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die Bestände im Bereich Abwasser in den nächsten 

Jahren entwickeln werden (CHF in 1'000). 

 

 

 Spezialfinanzierung Elektrizität 

Die Einlage in den Werterhalt Elektrizitätsversorgung wird für das Jahr 2024 auf 60% festgesetzt, 

was einer Einlage von 33’000 Franken entspricht. Hinzu kommen die Einlage der Anschlussge-

bühren von 15’000 Franken. 

 

Aufgrund der Preisentwicklungen im Strombereich ist es schwer, aktuell eine Prognose zu er-

stellen. Aus diesem Grund wird mit gleichbleibenden Gebühren über die ganze Planungsperiode 

gerechnet. Mit der Hoffnung, dass die Preise in naher Zukunft wieder sinken. 

 

Die Planung sieht in den nächsten Jahren kleinere Aufwandüberschüsse vor. Diese werden dem 

Bilanzkonto Eigenkapital Elektrizitätsversorgung entnommen. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die Bestände im Bereich Abwasser in den nächsten 

Jahren entwickeln werden (CHF in 1'000). 

 

 

4. Schlussfolgerung 

Die externen und nicht unmittelbar beeinflussbaren Faktoren wie Wirtschaftslage und Gesetzge-

bung bestimmen weitgehend den Handlungsspielraum der Gemeinde. Die wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen haben sich zudem wesentlich verändert. 

Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ergebnis SF Abwasserentsorgung 15.2 12.2 7.8 4.9 2.0 -0.7 

Bestand SF Eigenkapital 1’116.8 1’129.0 1’136.8 1’141.8 1’143.8 1’143.0 

Bestand SF Werterhalt 1’264.1 1’234.2 1’271.8 1’303.2 1’333.7 1’364.2 

Bestand Verwaltungsvermögen 31.12. 1’026.1 1’954.1 2’359.6 2’368.9 2’367.3 2’330.7 

Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ergebnis SF Abfallbeseitigung 6.2 12.0 10.3 8.2 6.1 4.0 

Bestand SF Eigenkapital 111.1 123.1 133.3 141.6 147.7 151.7 

Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ergebnis SF Elektrizitätsversorgung -35.0 2.0 -4.4 -3.9 -3.4 -2.0 

Bestand SF Eigenkapital 186.6 188.6 184.2 180.3 177.0 175.0 

Bestand SF Werterhalt 344.4 350.4 348.6 346.8 342.1 337.5 

Bestand Verwaltungsvermögen 31.12. 324.9 747.9 988.1 1'068.3 1'140.7 1'103.0 
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In den letzten Jahren haben Sondereffekte (Zusatzbeitrag Schule, Auflösung Steuerrückstellun-

gen etc.) dazu beigetragen, dass die Ergebnisse jeweils besser als prognostiziert waren.  

 

Aufgrund der gestiegenen Zinssätze ist zukünftig insbesondere der Liquiditätsplanung hohe Be-

achtung zu schenken, damit die Kosten für das Fremdkapital möglichst tief gehalten werden 

können. 

 

Der Gemeinderat wird Optimierungen (ertrags- und aufwandseitig) prüfen, damit die Aufgaben-

erfüllung weiterhin bewerkstelligt werden kann und die geplanten Investitionsvorhaben umge-

setzt werden können. 

 

 

5. Beschluss des Gemeinderates 

Der Gemeinderat von Diessbach bei Büren hat den vorliegenden Finanzplan 2023 – 2028 an 

seiner Sitzung vom 10. Oktober 2023 genehmigt. 

 

 

 

Diessbach, 20. Oktober 2023 

Einwohnergemeinde Diessbach b. B.  

 

 

 

Michael Burri Elvir Musanovic 

Gemeindepräsident Gemeindeverwalter 
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6. Gestuftes Ergebnis 

 Allgemeiner Haushalt 
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 Wasserversorgung 
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 Abwasserentsorgung 
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 Abfallbeseitigung 

 

 



 

Seite 11 

 Elektrizitätsversorgung 
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7. Grafiken 
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8. Finanzkennzahlen 

2024 Legende der Abkürzungen erstellen 
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9. Investitionsprogramm 

 Allgemeiner Haushalt 
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